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79/2012 
 
Landrat des Kreises Paderborn 
Umweltamt 
Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 
Az. 66.6/02145-10-14 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Allge-
meine Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung –UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage (Vorbescheid) als Teil einer 

Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 6 
bis weniger als 20 Windkraftanlagen 

in 33181 Bad Wünnenberg 

 
Die Henke, Kaup & Piepenbrock GbR, Dr. Ricken-Str. 7, 33181 Bad Wünnenberg, beantragt 
für den Standort Bad Wünnenberg, Gemarkung Fürstenberg, Flur 1, Flurstück 20, einen Vor-
bescheid nach § 9 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errichtung und 
den Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 138,50 m und einem Rotor-
durchmesser von 90 m. 

Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der 
Nr. 1.6.2 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer allgemeinen Vorprüfung des 
Einzelfalls nach § 3 c Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben - nur aufgrund 
besonderer örtlicher Gegebenheiten nach den in der Anlage 2 Nummer 2 UVPG aufgeführten 
Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 12 
UVPG zu berücksichtigen wären. 

Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger 
Prüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind.  

Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 

Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
gez.  
 
Kasmann 
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80/2012 
 
Landrat des Kreises Paderborn 
Umweltamt 
Aldegreverstraße 10-14 
33102 Paderborn 
Az. 66.6/00498-10-14 
 

Immissionsschutz 

Entscheidung über die Notwendigkeit einer Umweltverträglichkeitsprüfung (Stand-
ortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls nach § 3 c des Gesetzes über die Um-

weltverträglichkeitsprüfung –UVPG) 
für die Errichtung und Betrieb einer Windkraftanlage (Vorbescheid) als Teil einer 

Windfarm mit Anlagen mit einer Gesamthöhe von jeweils mehr als 50 Metern mit 3 
bis weniger als 6 Windkraftanlagen  

in 33181 Bad Wünnenberg 

 
 
Die Henke, Kaup & Piepenbrock GbR, Dr. Ricken-Str. 7, 33181 Bad Wünnenberg, beantragt 
für den Standort Bad Wünnenberg - Helmern, Gemarkung Helmern, Flur 10, Flurstück 58, ei-
nen Vorbescheid nach § 9 des Bundes – Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) für die Errich-
tung und den Betrieb einer Windkraftanlage mit einer Nabenhöhe von 138,38 m und einem 
Rotordurchmesser von 82 m. 
 
Die v.g. Anlage ist in der Anlage 1 (Liste der UVP-pflichtigen Vorhaben) des UVPG unter der 
Nr. 1.6.3 Spalte 2 als Vorhaben genannt, für die im Rahmen einer standortbezogenen Vorprü-
fung des Einzelfalls nach § 3 c Satz 2 des UVPG zu prüfen ist, ob von dem Vorhaben - nur 
aufgrund besonderer örtlicher Gegebenheiten des Standortes nach den in der Anlage 2 Num-
mer 2 UVPG aufgeführten Schutzkriterien - erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen zu 
erwarten sind, die nach § 12 UVPG zu berücksichtigen wären. 
 
Nach Prüfung der Antragsunterlagen wurde entschieden, dass die Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung nicht notwendig ist, da durch das Vorhaben nach überschlägiger 
Prüfung keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind. 
Die Feststellung ist selbständig nicht anfechtbar. 
Diese Entscheidung wird hiermit gem. § 3 a des UVPG der Öffentlichkeit bekannt gegeben. 
 
Im Auftrag 
 
gez. 
 
 
Kasmann 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                  Amtsblatt 
für den Kreis Paderborn 

 
69. Jahrgang 18. Juli 2012 Nr. 29 / S. 4 
 
81/2012  
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
 
 
 
 
Für den Bereich der Unteren Fischereibehörde des Kreises Paderborn wird in der Zeit vom 
 

12.11.2012 bis voraussichtlich 23.11.2012 
(Nachprüfung am 03.12.2012) 

 
die Fischerprüfung durchgeführt. 
 
Anträge auf Zulassung zur Fischerprüfung sind spätestens bis zum 11.10.2012 bei der Kreis-
verwaltung Paderborn – Untere Fischereibehörde – Zi. 713, Aldegreverstr. 10 – 14, 33102 Pa-
derborn, einzureichen. Antragsvordrucke sind dort oder online unter www.kreis-paderborn.de 
erhältlich.  
 
Die Prüfungsgebühr beträgt 65,00 € und ist nach Erhalt des Zulassungsbescheides zu über-
weisen. 
 
Nähere Informationen erteilt die Untere Fischereibehörde unter der Tel.-Nr. 
(05251) 308-713 / 715. 
 
 
Paderborn, 12.07.2012 Der Landrat 
Az. 32/32 41 23 des Kreises Paderborn 
 als Untere Fischereibehörde 
 
 Im Auftrag 
 
 gez. 
 
 Bühlbecker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


